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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 

 

zwischen 

 

1. MPC Münchmeyer Petersen Capital AG 

nachfolgend: „herrschendes Unternehmen“ 

 

und 

 

2. MPC  Capital Real Estate Holding GmbH 

nachfolgend: „abhängige Gesellschaft“ 

 

„Präambel 

(A) Das herrschende Unternehmen ist alleiniger Gesellschafter der abhängigen 

Gesellschaft. 

(B) Der folgende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (der „Vertrag“) dient der 

Gewährleistung einer einheitlichen unternehmerischen Leitung der abhängigen 

Gesellschaft und der Herstellung eines Organschaftsverhältnisses im Sinne der 

§§ 14, 17 KStG zwischen der abhängigen Gesellschaft und dem herrschenden 

Unternehmen.  

1. Leitung 

1.1 Die abhängige Gesellschaft unterstellt ihre Leitung dem herrschenden Unternehmen. 

Das herrschende Unternehmen ist demgemäß berechtigt, der Geschäftsführung der 

abhängigen Gesellschaft Weisungen hinsichtlich deren Leitung zu erteilen. Das 

Weisungsrecht des herrschenden Unternehmens erstreckt sich auch auf die 

Erstellung des Jahresabschlusses der abhängigen Gesellschaft. 

1.2 Die abhängige Gesellschaft ist verpflichtet, die Weisungen des herrschenden 

Unternehmens zu befolgen. 

1.3 Das herrschende Unternehmen wird sein Weisungsrecht durch seine 

Vertretungsorgane ausüben. Die Weisungen können auch durch beauftragte 

Personen erteilt werden. 

1.4 Die abhängige Gesellschaft kann zu Dokumentationszwecken Weisungs-

bestätigungen in Textform verlangen, ohne dass diese Textform zur 

Wirksamkeitsvoraussetzung für die Erteilung einer Weisung würde. 

1.5 Das herrschende Unternehmen ist nicht berechtigt, die abhängige Gesellschaft 

anzuweisen, diesen Vertrag zu ändern, aufrecht zu erhalten oder zu beendigen. 

2. Gewinnabführung 

2.1 Die abhängige Gesellschaft verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn an das 

herrschende Unternehmen abzuführen. Abzuführen ist – vorbehaltlich der Bildung 
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oder Auflösung von Rücklagen gemäß Ziffern 2.2 und 2.3 dieses Vertrages – der 

ohne die Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss, vermindert um einen 

etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr und den nach § 268 Abs. 8 HGB 

ausschüttungsgesperrten Betrag. Die Gewinnabführung darf den gemäß § 301 AktG 

in seiner jeweils gültigen Fassung zulässigen Höchstbetrag nicht überschreiten. 

2.2 Die abhängige Gesellschaft kann mit Zustimmung des herrschenden Unternehmens 

Beträge aus dem Jahresüberschuss in andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) 

einstellen, sofern dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Auf Verlangen des herrschenden 

Unternehmens sind während der Dauer dieses Vertrages gebildete andere 

Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) aufzulösen und zum Ausgleich eines 

Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als Gewinn abzuführen. 

2.3 Beträge aus der Auflösung anderer Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB), die aus 

dem Ergebnis aus der Zeit vor Geltung dieses Vertrages gebildet wurden, und 

Beträge aus der Auflösung von Kapitalrücklagen, gleich ob diese vor oder nach 

Inkrafttreten dieses Vertrages gebildet wurden, dürfen weder als Gewinn an das 

herrschende Unternehmen abgeführt werden noch zum Ausgleich eines 

Jahresfehlbetrags verwendet werden. Die Verwendung der vorgenannten Beträge 

nach den anwendbaren gesellschaftsrechtlichen Regelungen, insbesondere zur 

Gewinnausschüttung, außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Vertrages bleibt 

davon unberührt. 

2.4 Der Anspruch auf Gewinnabführung ist ab dem Ende des Geschäftsjahres der 

abhängigen Gesellschaft bis zur tatsächlichen Abführung mit dem gesetzlichen 

Zinssatz für beiderseitige Handelsgeschäfte zu verzinsen. 

3. Verlustübernahme 

3.1 Die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung gelten 

entsprechend. 

3.2 Der Anspruch auf Verlustausgleich entsteht zum Ende eines jeden Geschäftsjahres 

der abhängigen Gesellschaft und ist ab diesem Zeitpunkt für die Zeit bis zum 

tatsächlichen Ausgleich mit dem gesetzlichen Zinssatz für beiderseitige 

Handelsgeschäfte zu verzinsen. 

4. Wirksamkeit, Wirkung 

4.1 Dieser Vertrag wird wirksam, wenn alle nachfolgend aufgeführten aufschiebenden 

Bedingungen (§ 158 Abs. 1 BGB) eingetreten sind: 

a) Zustimmung der Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens;  

b) Zustimmung der Gesellschafterversammlung der abhängigen Gesellschaft 

durch notariell beurkundeten Gesellschafterbeschluss; und 

c) Eintragung dieses Vertrages in das Handelsregister der abhängigen 

Gesellschaft. 
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4.2 Dieser Vertrag gilt (mit Ausnahme der Regelungen zur Beherrschung gemäß Ziffer 1 

dieses Vertrages) mit Wirkung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der abhängigen 

Gesellschaft, in dem dieser Vertrag im Handelsregister der abhängigen Gesellschaft 

eingetragen wird. 

5. Laufzeit, Kündigung 

5.1 Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

5.2 Dieser Vertrag kann erstmals zum Ende desjenigen Geschäftsjahres der abhängigen 

Gesellschaft gekündigt werden, das frühestens mit Ablauf von fünf Zeitjahren seit der 

Geltung dieses Vertrages gemäß Ziffer 4 dieses Vertrages endet. Die Kündigungsfrist 

beträgt sechs Monate. 

5.3 Danach kann dieser Vertrag mit einer Frist von sechs Monaten zum Ablauf eines 

jeden Geschäftsjahres der abhängigen Gesellschaft gekündigt werden. 

5.4 Die Kündigung bedarf der Schriftform. Für die Einhaltung der Kündigungsfristen 

kommt es auf den Zugang des Kündigungsschreibens bei der jeweils anderen Partei 

an. 

5.5 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund 

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. Ein solcher Grund liegt 

jeweils vor 

a) bei Verlust der Mehrheit der Stimmrechte aus der Beteiligung an der 

abhängigen Gesellschaft im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG 

durch das herrschende Unternehmen; 

b) bei Wegfall der Stellung des herrschenden Unternehmens als 

Alleingesellschafterin der abhängigen Gesellschaft; 

c) bei Verschmelzung oder Spaltung des herrschenden Unternehmens oder der 

abhängigen Gesellschaft; 

d) bei Liquidation des herrschenden Unternehmens oder der abhängigen 

Gesellschaft; oder 

e) aus anderen Gründen im Sinne von R 60 Abs. 6 KStR 2004 oder einer dieser 

Richtlinie nachfolgenden Bestimmung, 

es sei denn, dass im jeweiligen Fall die Anforderungen an einen wichtigen Grund im 

Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG (oder einer entsprechenden 

Nachfolgevorschrift) nicht erfüllt sind. 

5.6 Wenn dieser Vertrag endet, hat das herrschende Unternehmen den Gläubigern der 

abhängigen Gesellschaft entsprechend § 303 AktG Sicherheit zu leisten. 
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6. Schlussbestimmungen 

6.1 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, sofern 

nicht notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für eine Aufhebung 

dieses Schriftformerfordernisses. 

6.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke 

befinden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die 

Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren 

Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke eine angemessene Regelung zu 

vereinbaren, die im Rahmen des rechtlich Zulässigen dem am nächsten kommt, was 

die Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages 

gewollt hätten, sofern sie den Punkt von vornherein bedacht hätten.“ 

 

Hamburg, den  

 

……………………………………………..   …………………………………………….. 

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG   MPC Capital Real Estate 

       Holding GmbH  

 

 


